Berufsausbildungsvertrag

zwischen

dem Ausbildenden

	     


vertreten durch

	     


und

 FORMDROPDOWN 
 Auszubildenden (Vorname, Name, Geburtstag, Geburtsort, vollständige Anschrift):
	     

	     

	     


wird unter Zustimmung  FORMDROPDOWN 
 gesetzlichen Vertreter   (vollständige Anschrift)
	     

	     


heute folgender Berufsausbildungsvertrag geschlossen:

§ 1

Art, sachliche und zeitliche Gliederung

sowie Ziel der Berufsausbildung

(1)
Der/die Auszubildende wird in dem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf Forstwirt ausgebildet.

(2)
Die sachliche und zeitliche Berufsausbildung ergibt sich aus dem anliegenden Ausbildungsplan.

§ 2

Beginn und Dauer, Ort der Berufsausbildung, Probezeit

(1)
Die Berufsausbildung beginnt am      
und endet am      , spätestens jedoch mit dem Bestehen der Abschlussprüfung.

(2)
Die Ausbildung findet in der Ausbildungsstätte       (Name und Ort der anerkannten Ausbildungsstätte) statt.

(3)
Die ersten 3
 Monate der Berufsausbildung sind Probezeit.

(4)
Wird die Berufsausbildung während der Probezeit unterbrochen, verlängert sich die Probezeit um den Zeitraum der Unterbrechung.

§ 3

Grundsätzliches über das Rechtsverhältnis

Das Berufsausbildungsverhältnis richtet sich nach dem Berufsbildungsgesetz vom 23. März 2005 in seiner jeweiligen Fassung sowie nach den Vorschriften des Tarifvertrages für zum Forstwirt Auszubildende im kommunalen öffentlichen Dienst vom 04.09.2009 und den diesen ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Tarifverträgen in der jeweils geltenden Fassung.

§ 4

Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte

Der/die Auszubildende ist verpflichtet, bei Berufsschulpflicht die vorgeschriebene Berufsschule regelmäßig und pünktlich zu besuchen und auch an anderen Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte teilzunehmen, für die er vom Ausbildenden freigestellt ist.


Hierbei anfallende Unterkunfts- und Verpflegungskosten trägt der Auszubildende nach Abzug der Erstattungen gemäß § 10 des TVAöD-Wald VKA mit.

§ 5

Dauer der regelmäßigen täglichen Ausbildungszeit

Die regelmäßige tägliche Ausbildungszeit richtet sich nach der für die Arbeitszeit der Waldarbeiter jeweils

geltenden Regelung, bei Jugendlichen sind die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes zu beachten
(§ 8 JArbSchG).

Sie beträgt zur Zeit       Stunden.

§ 6

Zahlung und Höhe der Ausbildungsvergütung

Der/die Auszubildende erhält eine monatliche Ausbildungsvergütung nach Maßgabe des § 8 TVAöD BT-BBiG.

Sie beträgt zur Zeit:

      EUR im ersten Ausbildungsjahr,
      EUR im zweiten Ausbildungsjahr
      EUR im dritten Ausbildungsjahr.

Die Ausbildungsvergütung wird auf ein von dem/der Auszubildenden zu benennendes Konto bei einem Geld- oder Kreditinstitut oder bei einem Postscheckamt gezahlt.

§ 7

Dauer des Erholungsurlaubs

Der/die Auszubildende erhält Erholungsurlaub nach § 9 TVAöD i.V.m. § 26 TVöD-Wald BaWü. Gegebenenfalls sind die Bestimmungen des Bundesurlaubsgesetzes und des §19 des Jungendarbeitsschutzgesetzes zu berücksichtigen. Danach beträgt der Erholungsurlaub zurzeit
vom      
bis      
  
Ausbildungstage

vom      
bis      
  
Ausbildungstage

vom      
bis      
  
Ausbildungstage

vom      
bis      
  
Ausbildungstage

vom      
bis      
  
Ausbildungstage

§ 8

Voraussetzungen, unter denen der Berufsausbildungsvertrag

gekündigt werden kann

Das Ausbildungsverhältnis kann nach § 3 TVAöD BT-BBiG während der Probezeit von beiden Seiten jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden.

Nach Ablauf der Probezeit ist eine Kündigung nach Maßgabe des § 16 Abs. 4 TVAöD möglich. Diese Tarifvorschrift hat zurzeit folgenden Wortlaut:

"Nach der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis unbeschadet der gesetzlichen Kündigungsgründe nur gekündigt werden

a)
aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist,

b)
vom Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen.“
Die Kündigung muss schriftlich und in den Fällen des Unterabsatzes b) unter Angabe der Kündigungsgründe erfolgen.

Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrunde liegenden Tatsachen dem zur Kündigung Berechtigten länger als zwei Wochen bekannt sind."

§ 9

Sonstiges

Änderungen und Ergänzungen dieses Berufsausbildungsvertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.

Aus dem Vertrag kann eine spätere Übernahme in ein Arbeitsverhältnis nicht abgeleitet werden.

Ort, Datum:

     ,      
Unterschriften:

a)
Ausbildender
c)
Die gesetzlichen Vertreter des/der Auszubildenden*):



Vater:

b)
Auszubildende(r)

Mutter:



Vormund:

Hinweise:

Fällt der/die Auszubildende unter das Jugendarbeitsschutzgesetz, ist die ärztliche Bescheinigung über die vorgeschriebene Untersuchung beizufügen.

*) Falls ein Elternteil verstorben ist, ist dies zu vermerken.

Eintragungsvermerk
Dieser Vertrag entspricht den Eintragungsvoraussetzungen und ist deshalb am       

unter Nr.      
in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse eingetragen worden.

Zuständige Stelle nach BBiG, Landesbetrieb ForstBW
Ort, Datum, Unterschrift:


Dienst-�Siegel











� Die tarifliche Probezeit beträgt 3 Monate. Ist der Ausbildende nicht tarifgebunden können bis 4 Monate Probezeit nach BBiG vereinbart werden.
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